KONFERENZ EUROPÄISCHER KIRCHEN


[image: image1.jpg]Conference of European Churches
Conférence des Eglises Européennes

Konferenz Europiischer Kirchen




VERFASSUNG

Angenommen von der 10. Vollversammlung

der Konferenz Europäischer Kirchen

in Prag, Tschechische Republik, am 8. September 1992

Abgeändert von der 13. Vollversammlung

 in Lyon, Frankreich, 15.-21. Juli 2009
VERFASSUNG

Präambel

Die Konferenz Europäischer Kirchen (im folgenden: die Konferenz) ist eine ökumenische Gemeinschaft von Kirchen Europas, die den Herrn Jesus Christus gemäss der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Die Konferenz entstand nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Initiative führender Vertreter europäischer Kirchen. Ihre Absicht war es, dass die Kirchen in Europa sich in dem ihnen allen aufgetragenen Dienst der Versöhnung gegenseitig fördern. Die I. Vollversammlung fand vom 6. bis 9. Januar 1959 in Nyborg statt. Bei ihrer IV. Vollversammlung gab sich die Konferenz am 8. Oktober 1964 ihre erste Satzung. Inzwischen hat die Zahl ihrer Mitgliedskirchen zugenommen und ihre Gemeinschaft sowie die Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) ist enger geworden.

Die Mitgliedskirchen der Konferenz wollen den durch die Gnade des dreieinigen Gottes in zunehmender konziliarer Gesinnung bereits zurückgelegten Weg miteinander weitergehen. Sie wollen in der Treue zum Evangelium, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt und in und durch die Kirche kraft des Heiligen Geistes übermittelt worden ist, in der Gemeinschaft (Koinonia) des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe immer mehr wachsen. Sie wollen ebenso in der Treue zu diesem Evangelium ihren Beitrag zur Mission der Kirche, zum Schutz des Lebens und für das Wohl aller Menschen gemeinsam leisten. 

Die Konferenz will in gesamteuropäischer Verpflichtung den Kirchen Europas helfen, ihr geistliches Leben zu erneuern, ihr gemeinsames Zeugnis und ihren gemeinsamen Dienst zu stärken sowie die Einheit der Kirche und den Frieden in der Welt zu fördern.

Aufgaben

Artikel 1

(1) Zur Verwirklichung der in der Präambel genannten Ziele nimmt die Konferenz insbesondere die folgenden Aufgaben wahr:

Gemeinsame Studien und Beratungen, gegenseitiger Informations‑ und Erfahrungsaustausch, gemeinsame Programme und Projekte, gegenseitige Hilfe, Empfehlungen an die Mitgliedskirchen und öffentliche Erklärungen. 

(2) Die Konferenz hat keine gesetzgebende Befugnis über ihre Mitgliedskirchen.

(3) Es liegt in der Freiheit und Verantwortung der einzelnen Mitgliedskirchen, Empfehlungen und Erklärungen der Konferenz in ihrem Leben und Zeugnis zu verwirklichen.

(4) Die Konferenz kann im Auftrage von Mitgliedskirchen, und nur in deren Namen, in solchen Angelegenheiten handeln, die ihr eine oder mehrere Mitgliedskirchen übertragen.

(5) Die Konferenz sucht unter Wahrung ihrer Selbständigkeit in ihrer Arbeit Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, nationalen Kirchenräten, kirchlichen und ökumenischen Vereinigungen in Europa sowie mit aussereuropäischen regionalen Kirchenkonferenzen und Weltweiten Christlichen Gemeinschaften.

(6) Die Konferenz kann Kirchen und internationalen kirchlichen und ökumenischen Vereinigungen in Europa den Status einer assoziierten Organisation zuerkennen.

Rechtlicher Status

Artikel 2

Die Konferenz ist eine gemeinnützige Körperschaft gemäss dem diesbezüglichen Recht des Landes, in dem sie ihren Sitz hat. 

Mitgliedschaft

Artikel 3

(1) Mitglieder der Konferenz sind diejenigen Kirchen, welche ihr zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfassung als Mitglieder angehören.

(2) Als weitere Mitglieder der Konferenz können Kirchen in Europa aufgenommen werden, welche Basis und Ziele nach der Präambel dieser Verfassung anerkennen. Das Verfahren wird durch die Ausführungsbestimmungen geregelt.

(3) Die Mitgliedskirchen übernehmen alle Verpflichtungen, die aus der Mitgliedschaft erwachsen.

(4) Eine Kirche kann aus der Konferenz ausgeschlossen oder in der Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte eingeschränkt werden, wenn sie die Voraussetzungen der Mitgliedschaft gemäss (2) oder ihre Verpflichtungen als Mitglied andauernd und in schwerwiegender Weise nicht mehr erfüllt.

Organisation

Artikel 4

(1) Die Konferenz nimmt ihre Aufgaben wahr durch die Vollversammlung, den Zentralausschuss, das Generalsekretariat und die Kommissionen, wie erwähnt in den oder eingesetzt durch die Ausführungsbestimmungen zur Verfassung.
(2) Der/die Präsident/in
 des Zentralausschusses, ein stellvertretender Präsident oder der Generalsekretär kann für die Konferenz sprechen, während der Dauer einer Tagung der Vollversammlung auch deren Vorsitzender.

Artikel 5

(1)  Die Vollversammlung ist das oberste Organ der Konferenz.

(2) Sie besteht aus den von den Mitgliedskirchen ernannten Delegierten und den Mitgliedern des Zentralausschusses.

(3) Die Vollversammlung fördert die Gemeinschaft, die gemeinsame Willensbildung und die Zusammenarbeit der Kirchen Europas insbesondere durch folgende Aufgaben:

1. Sie behandelt ein vom Zentralausschuss benanntes Generalthema;

2. Sie berät die Berichte des Zentralausschusses und des Generalsekretärs;

3. Sie gibt Weisungen für die Arbeit der Konferenz;

4. Sie stellt für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Tagung der Vollversammlung einen Finanzplan auf;

5. Sie gibt Erklärungen ab, beschliesst über Empfehlungen an die Mitgliedskirchen und ruft sie zum gemeinsamen Gebet auf;

6. Sie nimmt die Wahlen der Mitglieder des Zentralausschusses vor;

7. Sie beschliesst auf Vorschlag des Zentralausschusses mit Zweidrittelmehrheit in Angelegenheiten des Artikels 3(4);

8. Sie erlässt die Ausführungsbestimmungen zu dieser Verfassung und gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Die Vollversammlung soll mindestens alle 6 Jahre zu einer ordentlichen Tagung zusammentreten.

(5) Eine ausserordentliche Tagung muss einberufen werden, wenn ein Fünftel der Mitgliedskirchen oder zwei Drittel der Mitglieder des Zentralausschusses es verlangen.

Artikel 6

(1) Der Zentralausschuss besorgt als bevollmächtigtes Organ die Angelegenheiten der Konferenz, wenn die Vollversammlung nicht tagt.

(2)  Die Amtszeit des Zentralausschusses dauert bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Vollversammlung.

(3) Die Zahl der Mitglieder des Zentralausschusses wird durch die Vollversammlung bestimmt.

(4) Ein Mitglied des Zentralausschusses, das während der Amtszeit ausscheidet, wird durch den Zentralausschuss ersetzt. Das nachfolgende Mitglied soll derselben konfessionellen und regionalen Herkunft sein. Es tritt in die Amtsperiode des Vorgängers ein.

(5) Der Zentralausschuss wählt den Präsidenten, die beiden stellvertretenden Präsidenten und die anderen Mitglieder des Präsidiums aus seiner Mitte.
(6)  Das Präsidium ist der Exekutivausschuss des Zentralausschusses.

(7) Der Zentralausschuss nimmt diejenigen Wahlen and Berufungen vor, die nicht der Vollversammlung vorbehalten sind.

(8) Der Zentralausschuss erteilt dem Generalsekretär Weisungen.

(9)  Der Zentralausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 7

(1) Der Generalsekretär wird vom Zentralausschuss gewählt. Er leitet das Generalsekretariat der Konferenz und ist Vorgesetzter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist der Sekretär der Vollversammlung, des Zentralausschusses und des Präsidiums.

(2) Die rechtsverbindliche Unterschrift für die Konferenz führt der Generalsekretär gemeinsam mit einer der Personen, die vom Zentralausschuss dazu ermächtigt sind. Der Generalsekretär kann eine Person zur Unterschrift an seiner Stelle ermächtigen. Das Nähere bestimmt der Zentralausschuss.

(3) Der Generalsekretär ist dem Zentralausschuss für seine Tätigkeit und für die Arbeit des Generalsekretariats verantwortlich.

Finanzierung

Artikel 8

(1) Die Konferenz wird durch Beiträge der Mitgliedskirchen sowie durch Zuwendungen Dritter finanziert.

(2)  Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Auf der Grundlage des von der Vollversammlung aufgestellten Finanzplans erstellt der Zentralausschuss den jährlichen Haushaltsplan sowie den Stellenplan des Generalsekretariats der Konferenz und setzt die Höhe der Beiträge fest, die von den einzelnen Mitgliedskirchen unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten erwartet werden.

(4) Der Zentralausschuss wählt einen Haushaltsausschuss und die Rechnungsprüfer. Er berät ihre jährlichen Berichte und erteilt dem Generalsekretär Entlastung.

(5) Für ihre Verbindlichkeiten haftet die Konferenz ausschliesslich mit ihrem eigenen Vermögen.

Besondere Bestimmungen
Artikel 9

Zur Abwendung eines der Konferenz unmittelbar drohenden schwerwiegenden Schadens oder Nachteils kann das Präsidium von einzelnen Vorschriften der Ausführungsbestimmungen vorübergehend abweichen. Die Verfassung ist in jedem Falle zu wahren. Das Präsidium muss die Mitglieder des Zentralausschusses unverzüglich von den getroffenen Massnahmen unterrichten.

Artikel 10

Die Änderung der Verfassung kann vom Zentralausschuss mit Zweidrittel​mehrheit oder von einem Fünftel der Mitgliedskirchen beantragt werden. Sie bedarf der Zustimmung der Vollversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Delegierten und Mitgliedern des Zentralausschusses.

Artikel 11

Die Auflösung der Konferenz kann vom Zentralausschuss mit Zweidrittel​mehrheit oder von einem Fünftel der Mitgliedskirchen beantragt werden. Sie bedarf der Zustimmung der Vollversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Delegierten und Mitgliedern des Zentralausschusses oder der schriftlichen Zustimmung von zwei Dritteln der Mitgliedskirchen.

Artikel 12

Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch die Vollversammlung der

Konferenz in Kraft.
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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

ZUR

VERFASSUNG

Angenommen von der 10. Vollversammlung

der Konferenz Europäischer Kirchen

in Prag, Tschechische Republik, am 8. September 1992

Abgeändert von der
11. Vollversammlung, Graz, Österreich, 30. Juni - 4. Juli 1997,
12. Vollversammlung, Trondheim, Norwegen, 25. Juni - 2. Juli 2003,
13. Vollversammlung, Lyon, Frankreich, 15. - 21. Juli 2009

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

ZUR VERFASSUNG

Aufgaben

§ 1

Der Zentralausschuss kann zur Wahrnehmung der in Artikel 1(1) genannten Aufgaben Ausschüsse, Arbeitsgruppen und andere Gremien einsetzen und in Konsultation mit dem Generalsekretär/der Generalsekretärin
 Stabsstellen einrichten.

§ 2

(1) Der Zentralausschuss regelt im Einzelfall, in welcher Weise die Konferenz mit den in Artikel 1(5) genannten Organisationen Verbindungen pflegt oder zusammenarbeitet.

(2) Der Zentralausschuss kann die in Artikel 1(5) genannten Organisationen zur Mitarbeit in der Konferenz einladen. Diese dürfen auf Einladung des Zentralausschusses Vertreter benennen, die an den Sitzungen des Zentralausschusses mit Rederecht teilnehmen und in die vom Zentralausschuss berufenen Ausschüsse mit Rederecht gewählt werden können. 

(3) Der Zentralausschuss kann als assoziierte Organisation anerkennen:

(a)
Kirchen in Europa, wenn sie die Basis und Ziele der Konferenz gemäss der Präambel der Verfassung der Konferenz anerkennen;

(b)
Internationale kirchliche und ökumenische Organisationen in Europa, wenn sie die unter (a) genannte Bedingung erfüllen, mit den Kirchen ihres Gebietes in Verbindung stehen und in ihrer Region repräsentativ sind; oder wenn sie von Mitgliedskirchen der Konferenz in bestimmten Regionen Europas oder für besondere Aufgaben gebildet werden.

(4) Der Zentralausschuss kann eine assoziierte Organisation einladen, einen Vertreter zu benennen, der an den Sitzungen des Zentralausschusses mit Rederecht teilnimmt und in die vom Zentralausschuss berufenen Ausschüsse mit Stimmrecht gewählt werden kann.

(5) Das Präsidium entscheidet darüber, ob die Konferenz eine ihr gemäss Artikel 1(4) übertragene Angelegenheit übernimmt. 

Rechtlicher Status

§ 3

(1)  Die Konferenz hat ihren Sitz in Grand‑Saconnex (Kanton Genf,  Schweiz). 

(2) Sie bildet einen Verein nach Artikel 60ff des Schweizerischen  Zivilgesetzbuches und ist im Handelsregister einzutragen.

Mitgliedschaft

§ 4

(1)1 Eine Kirche, die der Konferenz  als  Mitglied beitreten will, richtet einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme an den Generalsekretär. Der Antrag muss die Zusage enthalten, dass die Kirche Basis und Ziele nach der Präambel der Verfassung der Konferenz anerkennt.

(1)2 Nach Prüfung des Antrages beschliesst der Zentralausschuss mit Zweidrittelmehrheit dessen Annahme. Hat der Zentralausschuss die Aufnahme beschlossen, so wird dies allen Mitgliedskirchen zur Kenntnis gebracht.

(1)3 Wenn innerhalb von 6 Monaten mindestens ein Viertel der Mitgliedskirchen diesem Beschluss widerspricht, wird er unwirksam. Das Ergebnis wird den Mitgliedskirchen mitgeteilt.

(1)4 Die neu aufgenommenen Mitgliedskirchen werden während der nächsten Vollversammlung in einem Gottesdienst empfangen.

(2)1 Zum Austritt aus der Konferenz ist eine schriftliche Erklärung der Mitgliedskirche erforderlich. Diese ist an den Generalsekretär zu richten, der unverzüglich das Präsidium informiert.

(2)2 Der Austritt wird 6 Monate nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär wirksam. Innerhalb dieser Frist kann die Austrittserklärung von der Mitgliedskirche zurückgenommen werden.

(2)3 Eine Kirche, die aus der Konferenz ausgetreten ist und wieder Mitglied werden will, unterliegt dem ordentlichen Aufnahmeverfahren.

Organisation

§ 5
(1) In der Vollversammlung, im Zentralausschuss, in den gemäss § 1 eingesetzten Gremien und im Generalsekretariat der Konferenz sollen die verschiedenen Konfessionen und Regionen Europas angemessen vertreten sein. Ferner ist nach Möglichkeit auf eine ausgewogene Vertretung von leitenden kirchlichen Amtsträgern, Gemeindepfarrern und Laien, Männern, Frauen und jungen Menschen zu achten.

(2) Wird die Auslegung bzw. Anwendung der in (1) genannten Kriterien bezweifelt, so ist die Entscheidung nach der Geschäftsordnung  der Vollversammlung oder des Zentralausschusses über Meldungen "zur  Geschäftsordnung" herbeizuführen.

§ 6

(1) Die Wahl der Mitglieder des Zentralausschusses, des Präsidenten und der stellvertretenden Präsidenten, der übrigen Mitglieder des Präsidiums  und der Mitglieder des Haushaltsausschusses sowie die Wahl und die Verlängerung der Amtsdauer des Generalsekretärs erfolgen in schriftlicher, geheimer Abstimmung.

(2) Alle anderen Wahlen erfolgen während der Vollversammlung durch das Zeigen farbiger Abstimmungskarten, in den anderen Gremien durch Handzeichen, falls nicht mindestens 3 Mitglieder des wählenden Gremiums die schriftliche, geheime Abstimmung begehrt haben.
(3) Steht bei der Wahl für ein Amt nur ein Kandidat zur Verfügung, so ist er ‑ sofern nichts anderes bestimmt ist ‑ gewählt, wenn er die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, so ist ‑ sofern nichts anderes bestimmt ist  ‑ derjenige gewählt, welcher die meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

§ 7

(1) Der Zentralausschuss legt rechtzeitig vor jeder Tagung der Vollversammlung die Zahl der Delegierten fest.

(2) Der Zentralausschuss legt fest, wieviel Prozent der Delegierten - mindestens 85% ‑ von den Mitgliedskirchen benannt und gewählt werden. Jede Mitgliedskirche hat Anspruch auf mindestens einen Delegierten. Die übrigen Delegiertensitze dieser Kategorie werden vom Zentralausschuss auf die Mitgliedskirchen verteilt, wobei die Grösse der in der Konferenz vertretenen Kirchen und Konfessionen, die Zahl der Kirchen jeder Konfession, die Mitglied der Konferenz sind, und eine ausgewogene Vertretung der europäischen Regionen berücksichtigt werden. Der Zentralausschuss empfiehlt den Mitgliedskirchen, bei der Benennung und Wahl ihrer Delegierten leitende kirchliche Amtsträger, Gemeindepfarrer und Laien sowie Männer, Frauen und junge Menschen zu berücksichtigen.  

(3) Die Mitgliedskirchen teilen dem Generalsekretär die Namen der von ihnen gewählten Delegierten jeweils spätestens 7 Monate vor der Vollversammlung mit. Sollte die oder der Delegierte nicht teilnehmen können, so kann die betroffene Mitgliedskirche eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter, normalerweise in der gleichen Kategorie, ernennen und den Generalsekretär sofort davon benachrichtigen.

(4) Die übrigen Delegierten - höchstens 15% ‑ werden auf Vorschlag des Zentralausschusses von bestimmten Mitgliedskirchen wie folgt gewählt:

(4)1 Der Zentralausschuss  bestimmt die Kategorien der Delegierten, die für eine ausgewogene Zusammensetzung der Vollversammlung zusätzlich erforderlich sind, nach folgenden Gesichtspunkten:

(a) unterschiedliche Grösse der Kirchen und Konfessionsgemeinschaften;

(b) Vertretung der verschiedenen Regionen Europas;

(c) Teilnahme von Personen, auf deren Spezialkenntnisse und Erfahrung die Vollversammlung angewiesen ist;

(d) mindestens jeweils 40% Frauen und Männer und mindestens 20% unter 30 Jahre alte Menschen.

(4)2 Der Zentralausschuss schlägt den von ihm ausgewählten Mitgliedskirchen vor, jeweils einen oder mehrere weitere/n Delegierte/n gemäss der vom Zentralausschuss entsprechend einer der unter  (4)1 für die betreffende Kirche vorgesehenen Kategorien zu wählen und bis spätestens 3 Monate vor der Vollversammlung dem Generalsekretär bekannt zu geben.

(5)1 Ist ein Delegierter an der Teilnahme verhindert, so kann die Mitgliedskirche für ihn einen Stellvertreter entsenden; dabei sollen in der Regel die in Absatz (2) bzw. (4) genannten Kriterien berücksichtigt bleiben. 

(5)2 Jeder Delegierte hat eine Stimme.  Übertragung des Stimmrechtes – ausgenommen auf den Stellvertreter – ist nicht statthaft.

(6)1 Der Zentralausschuss kann andere Kategorien von Vollversammlungsteilnehmern ohne Stimmrecht festsetzen und einzelne Personen solcher Kategorien zur Vollversammlung einladen.

(6)2 Er kann ferner Kirchen sowie christliche Bewegungen und Organisationen, besonders die in Artikel 1 (5) und (6) genannten, einladen,  Vertreter in beratender Eigenschaft zur Vollversammlung zu entsenden. 

(7) Die Vollversammlung wird vom Zentralausschuss vorbereitet und einberufen.

§ 8

(1) Der Zentralausschuss führt die Beschlüsse der Vollversammlung aus und gewährleistet die Durchführung der laufenden Geschäfte der Konferenz.  Er kann Entscheidungen treffen und in allen Angelegenheiten handeln, vorausgesetzt dass dies mit den Weisungen der Vollversammlung  vereinbar ist.

(2)1  In den Zentralausschuss können die von den Mitgliedskirchen gemäss § 7 (3) und (4)2 benannten Delegierten und deren Stellvertreter, die an der Vollversammlung teilnehmen, sowie die Mitglieder des bisherigen Zentralausschusses gewählt werden, die ihm zum Zeitpunkt der Vollversammlung angehören. 

(2)2 Die Amtszeit des Zentralausschusses beginnt mit dem Abschluss der Vollversammlung, in der er gewählt worden ist.  Die Amtszeit endet entsprechend mit dem Beginn der Amtszeit eines neu gewählten Zentralausschusses.

(2)3 Spätestens mit der Amtszeit des Zentralausschusses enden auch alle von ihm ausgesprochenen Einladungen, Berufungen und Anerkennungen. Dies gilt nicht für  die Berufung und Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter/innen im Generalsekretariat der Konferenz.

(3)1 Jedes Mitglied des Zentralausschusses hat eine Stimme.  Ein Mitglied des Zentralausschusses, das an einer Tagung des Zentralausschusses nicht teilnehmen kann, soll einen Stellvertreter mit Stimmrecht bestimmen.  Der Stellvertreter soll möglichst der selben konfessionellen und regionalen Herkunft sein und im Einvernehmen mit der Kirche des Mitgliedes bestimmt werden. 

(3)2 Die Übertragung des Stimmrechtes auf andere Personen als auf den Stellvertreter ist nicht statthaft.

(4)  Bei einer Ersatzwahl gemäss Artikel 6(4) ist die Zustimmung der Kirche, der das neu vorgeschlagene Mitglied angehört, vorher vom Generalsekretär einzuholen.  

(5)1 Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und den beiden stellvertretenden Präsidenten sowie einer vom Zentralausschuss bestimmten Zahl weiterer Mitglieder.

(5)2 Gleichzeitig mit den Mitgliedern des Präsidiums wählt der Zentralausschuss aus seiner Mitte eine Anzahl Stellvertreter, die nach einem vom Präsidenten bestimmten Modus anstelle verhinderter Mitglieder an den Sitzungen des Präsidiums teilnehmen.

(5)3 In die Ämter des Präsidenten und der beiden stellvertretenden Präsidenten der Konferenz sollen abwechselnd Vertreter der verschiedenen Konfessionen und Regionen Europas gewählt werden. Eine unmittelbare Wiederwahl in dasselbe Amt ist nicht möglich.

(5)4 Der Präsident oder, in seiner Abwesenheit oder auf seine Veranlassung, einer der stellvertretenden Präsidenten soll den Vorsitz des Zentralausschusses oder des Präsidiums führen.
(6)1 Das Präsidium führt zwischen den Sitzungen des Zentralausschusses dessen Beschlüsse durch und überwacht die Ausführung der Beschlüsse der Vollversammlung. Es kann alle Fragen beraten, die die Konferenz betreffen. Es richtet Empfehlungen und Anträge an den Zentralausschuss.

(6)2 Das Präsidium ist ermächtigt, zwischen den Sitzungen des Zentralausschusses Entscheidungen zu treffen und Massnahmen zu ergreifen, die keinen Aufschub dulden. Es überwacht die Haushaltsführung und darf notfalls Ausgabebeschränkungen anordnen.

(6)3  Das Präsidium erstattet dem Zentralausschuss in dessen Sitzungen Bericht über die getroffenen Entscheidungen und  Massnahmen.

(7)1 Der Zentralausscbuss nimmt die in der Verfassung als ihm zustehend genannten Wahlen und Berufungen vor.  Ferner wählt er die Gremien gemäss § 1 und die Vertreter der Konferenz in anderen Organisationen.

(7)2 Der Zentralausschuss beschliesst eine Geschäftsordnung der von ihm gemäss § 1 einzusetzenden Gremien und umschreibt im Einzelfall das Mandat.

(7)3 Die gemäss § 1 eingesetzten Gremien berichten dem Zentralausschuss. Sie haben nicht das Recht, sich öffentlich zu äussern. Ihr Auftrag endet gemäss Beschluss des Zentralausschusses, spätestens aber mit der Amtszeit des Zentralausschusses.

(7)4
i.  
Die nachfolgenden Vorkehrungen gelten für die Kommissionen „Kirche und Gesellschaft“, „Migranten in Europa“ und „Kirchen im Dialog“.
ii.
Das Mandat dieser Kommissionen kann nur mit Zweidrittelmehrheit der KEK-Vollversammlung aufgelöst oder geändert werden.
iii. Jede Kommission ist berechtigt, innerhalb ihres eigenen Zuständigkeitsbereichs öffentliche Erklärungen im Namen der Kommission und in Rücksprache mit dem Generalsekretär abzugeben.
iv.
Jede Kommission ist berechtigt, einen Exekutivausschuss und Arbeitsgruppen zu wählen, die ihr Mandat in Übereinstimmung mit dem Gesamtprogramm der KEK und in Abstimmung mit dem Zentralausschuss, innerhalb der Grenzen des Haushalts, auszuführen.

(7)5 Die Vollversammlung kann andere Kommissionen mit einer Zweidrittelmehrheit an der Vollversammlung einsetzen.
(7)6  Der Präsident kann in Absprache mit dem Generalsekretär Vertreter der vom Zentralausschuss gemäss § 1 gewählten Gremien mit beratender Stimme zu Sitzungen des Zentralausschusses hinzuziehen und Gäste einladen.

(8)1 
i.
Der Zentralausschuss ernennt die Direktoren der Kommissionen und aus ihrer Mitte den Beigeordneten Generalsekretär.
ii.
Das Präsidium ernennt andere Exekutivmitglieder der Konferenz in Übereinstimmung mit dem Stellenplan und in Rücksprache mit dem Generalsekretär.
(8)2 Ist die Stelle des Generalsekretärs oder eines Referenten im Generalsekretariat zu besetzen, so informiert der Präsident unverzüglich die Mitgliedskirchen.

(8)3 Die Referenten im Generalsekretariat der Konferenz sind die Sekretäre der ihrem Referat zugeordneten Gremien. Sie nehmen an den Sitzungen des Zentralausschusses mit beratender Stimme teil, sofern der Zentralausschuss im Einzelfall nichts anderes beschliesst.

(8)4 Der Zentralausschuss erlässt ein Personalreglement und Aufgabenbeschreibungen für die Mitarbeiter im Generalsekretariat der Konferenz.

§ 9

(1) Der Zentralausschuss wählt den Generalsekretär für eine Amtsdauer von in der Regel 6 Jahren. Die Amtsdauer kann vom Zentralausschuss verlängert werden. Die gesamte  Amtsdauer darf 12 Jahre nicht überschreiten.

(2)1 Der Generalsekretär ist verantwortlich für die Geschäftsführung der Konferenz, für die Beziehungen zu den Mitgliedskirchen und anderen ökumenischen Körperschaften, für die Vorbereitung und Durchführung der Tagungen der Vollversammlung und des Zentralausschusses, der Sitzungen des Präsidiums und der Sitzungen der gemäss § 1 eingesetzten Gremien sowie für die Unterrichtung der Mitgliedskirchen und der Öffentlichkeit über die Arbeit der Konferenz.

(2)2 Der Generalsekretär führt den Vorsitz im Leitenden Management-Team, das aus ihm sowie den Direktoren der Kommissionen besteht. Der Generalsekretär und die anderen Mitglieder des Leitenden Management-Teams arbeiten zusammen, um Kohärenz und Synergie in der gesamten Arbeit der Konferenz zu garantieren.

(2)3 Der Generalsekretär hat das Recht, mit beratender Stimme an allen Sitzungen der vom Zentralausschuss eingesetzten Gremien teilzunehmen. 

(2)4 Der Generalsekretär erstattet dem Zentralausschuss in jeder ordentlichen Tagung Bericht über seine Tätigkeit und über die Arbeit des Generalsekretariats der Konferenz. Er kann Teile seiner Berichte an Referenten im Generalsekretariat delegieren.

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Generalsekretariat der Konferenz werden, sofern sie nicht unter § 8 (8)1 fallen, vom Generalsekretär in Konsultation mit dem zuständigen Referenten nach dem Stellenplan und dem vom Zentralausschuss beschlossenen Personalreglement berufen.

Finanzierung

§ 10

(1)1 Der jährliche Haushaltsplan muss alle voraussichtlichen bzw. erforderlichen Einnahmen und Ausgaben enthalten und ausgeglichen sein.

(1)2 Er muss ggf. Angaben über die gegenseitigen Deckungsfähigkeiten von Haushaltsstellen enthalten.

(1)3 Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beizufügen.

(1)4 Die Haushaltswirtschaft ist nach dem Haushaltsplan zu führen. Dem Haushaltsplan stehen Beschlüsse des Zentralausschusses gleich, die ihn ändern oder ergänzen.

(1)5 Überschreitungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben bedürfen der Genehmigung des Haushaltsausschusses.

(1)6 Ein Nachtragshaushalt wird vom Präsidium auf Vorschlag des Haushaltsausschusses beschlossen und muss dem Zentralausschuss auf dessen nächster Tagung zur Bestätigung vorgelegt werden.

(2) Der Zentralausschuss stellt für die Festsetzung der Beiträge der Mitgliedskirchen unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten sowie für die Annahme von Zuwendungen Dritter Kriterien auf. 

(3)1 Die Konferenz kann Reise‑ und Aufenthaltskosten teilweise oder ganz für Personen übernehmen, die als Vertreter einer Mitgliedskirche in einem Gremium der Konferenz mitarbeiten, wenn es der betreffenden Kirche nicht möglich ist, diese Kosten selbst zu tragen.

(3)2 Für die Vertreter der in § 2 genannten assoziierten und anderen Organisationen übernimmt die Konferenz keine Reise‑ und Aufenthaltskosten.

(4) Die Konferenz sorgt für Versicherungsschutz in allen Fällen, in denen sie selbst oder Personen, die für sie tätig werden oder die an ihren Veranstaltungen teilnehmen, in Anspruch genommen werden können.

Besondere Bestimmungen

§ 11

(1) Anträge von Mitgliedskirchen auf Änderung der Verfassung müssen spätestens 12 Monate vor der Vollversammlung beim Generalsekretär eingegangen sein.

(2)1 Der Zentralausschuss prüft die Anträge und leitet sie sodann spätestens 6 Monate vor der Vollversammlung mit seiner Stellungnahme allen Mitgliedskirchen zu.

(2)2 Entsprechendes gilt für eigene Anträge des Zentralausschusses.

§ 12

(1) Der Zentralausschuss prüft Anträge der Mitgliedskirchen auf Auflösung der Konferenz unverzüglich und entscheidet, ob der Antrag auf Auflösung einer Vollversammlung oder schriftlich allen Mitgliedskirchen zur Entscheidung vorzulegen ist.

(2) Das Präsidium übermittelt durch eingeschriebenen Brief allen Mitgliedskirchen unverzüglich den Antrag auf Auflösung mit einer Stellungnahme.

 (3)1 Beim schriftlichen Verfahren stimmen die Mitgliedskirchen durch eingeschriebenen Brief innerhalb von 4 Monaten nach Absendung des Auflösungsantrages durch das Präsidium ab.

(3)2 Wenn zwei Drittel der Mitgliedskirchen der Auflösung zustimmen, wird die Auflösung mit dem Termin des nächstfolgenden Rechnungsabschlusses wirksam.

(4) Wenn die Vollversammlung die Auflösung beschliesst, so setzt sie auch den Zeitpunkt des Wirksamwerdens fest.

(5)  Das Präsidium besorgt die Liquidation.

(6)1 Das Präsidium sorgt dafür, dass für den Fall der Auflösung eine kirchliche Organisation als Treuhänder für das Vermögen der Konferenz bestellt ist.

(6)2  Der Treuhänder ist dazu verpflichtet, bis zur Gründung einer neuen europäischen Kirchenkonferenz das Vermögen zu verwalten und seine Erträgnisse nach Abzug der Kosten zugunsten von Kirchen in Europa zu verwenden.

(6)3 Wenn innerhalb von 20 Jahren nach der Auflösung der Konferenz keine neue europäische Kirchenkonferenz gegründet worden ist, kann der Treuhänder das Vermögen für Zwecke verwenden, die den in der Präambel der Verfassung genannten Zielen entsprechen.

§ 13

(1) Offizielle Sprachen der Konferenz sind Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch. Soweit möglich, wird in die drei anderen Sprachen übersetzt.

(2) Teilnehmer an Tagungen und Veranstaltungen der Konferenz können sich auch einer anderen Sprache bedienen, falls sie selbst für eine Übersetzung in eine der offiziellen Sprachen sorgen.

§ 14

Mit Ausnahme der Artikel §8(7)4 und §8(7)5, die einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, werden Änderungen dieser Ausführungsbestimmungen von der Vollversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen.

§15

Diese Ausführungsbestimmungen treten mit ihrer Annahme durch dieVollversammlung der Konferenz in Kraft.
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GESCHÄFTSORDNUNG

DER

VOLLVERSAMMLUNG

Angenommen von der 10. Vollversammlung

der Konferenz Europäischer Kirchen

in Prag, Tschechische Republik, am 8. September 1992

GESCHÄFTSORDNUNG

DER  VOLLVERSAMMLUNG

1.  Einberufung und Tagesordnung

1.1 Der Zentralausschuss beruft die Vollversammlung spätestens 18 Monate vor dem anberaumten Termin ein.

1.2 Die Einladung enthält Ort, Zeit und voraussichtliche Dauer der Sitzung sowie eine Liste der durch den Zentralausschuss festgesetzten Delegiertenplätze der Mitgliedskirchen.

1.3 Die Einladung enthält ferner Empfehlungen zur Zusammensetzung der jeweiligen Delegation gemäss § 7(2) der Ausführungsbestimmungen.

1.4  Der Zentralausschuss bereitet die Tagesordnung für eine ordentliche Sitzung der Vollversammlung vor. Sie wird den Mitgliedskirchen der  Konferenz spätestens 6 Monate vor Beginn der Sitzung zugestellt und enthält nach Möglichkeit eine kurze Erläuterung der einzelnen Verhandlungsgegenstände. 

1.5 Die Delegierten können schriftliche Ergänzungs‑ und Abänderungsanträge bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Tagung dem Generalsekretär einreichen. 

1.6 Wird die Einberufung einer ausserordentlichen Tagung der Vollversammlung nach Artikel 5(5) der Verfassung verlangt, so hat die Einberufung innerhalb eines halben Jahres zu erfolgen.

1.7 Enthält das Verlangen die Aufnahme bestimmter Punkte in die Tagesordnung, so ist ihm auch in dieser Hinsicht nachzukommen.

1.8  Im Falle einer ausserordentlichen Tagung kann von der Vorschrift unter Nr. 1.4 abgewichen werden.

1.9 Die Tagesordnung wird von der Vollversammlung in ihrer ersten Geschäftssitzung beschlossen. Änderungsanträge sind in dieser Sitzung zulässig.

2.  Art und Form der Versammlung

2.1 Die Vollversammlung tagt entweder in Allgemeiner Sitzung oder in Geschäftssitzung.

2.2 Die Vollversammlung tagt in Allgemeiner Sitzung bei Gottesdiensten, festlichen Anlässen und offiziellen Ansprachen. Beschlussfähigkeit ist für eine Allgemeine Sitzung nicht erforderlich.

2.3 Die Vollversammlung tagt in Geschäftssitzung, wenn sie Aufgaben gemäss Artikel 5 (3) der Verfassung wahrnimmt oder sonst irgendwelche Beschlüsse zu der Tagesordnung fasst.

2.4 Ohne anders lautende ausdrückliche Vorschrift gilt diese Geschäftsordnung nur für Geschäftssitzungen.

2.5 Der Vorsitzende
  gibt in jedem Fall bekannt, ob die Vollversammlung in Allgemeiner oder in Geschäftssitzung tagt.

2.6 Die Vollversammlung kann beschliessen, zeitweilig in Geschlossener Geschäftssitzung zu tagen. Sofern die Vollversammlung nicht andere Personen ausdrücklich zulässt, nehmen daran nur die Mitglieder der Vollversammlung teil.

3. Teilnehmer und Rederecht

3.1 An der Vollversammlung nehmen teil:
(a)
Delegierte der Mitgliedskirchen und Mitglieder des Zentralausschusses gemäss Artikel 5(2) der Verfassung und §7 der Ausführungsbestimmungen (im folgenden "Mitglied(er) der Vollversammlung" genannt);

(b)
die Mitarbeiter im Generalsekretariat der Konferenz ohne Rede‑ und Stimmrecht, soweit nichts anderes bestimmt ist.;

(c)
befreundete Delegierte gemäss § 7(6)2 der Ausführungsbestimmungen, Berater, Beobachter und andere Personen mit Rederecht gemäss Nr. 3.3:

(d)
Gäste ohne Rede‑ und Stimmrecht.

3.2 Teilnehmer an der Vollversammlung mit Rederecht haben das Recht, zu jedem Tagesordnungspunkt einmal zu sprechen. Der Vorsitzende kann mit Zustimmung der beiden stellvertretenden Vorsitzenden Ausnahmen gestatten. Das entsprechende Rederecht steht auch dem Generalsekretär und den Referenten im Generalsekretariat der Konferenz zu.

3.3 Der Vorsitzende kann Teilnehmer an der Vollversammlung gemäss Nr. 3.1(c) einladen, das Wort zu ergreifen.

3.4 Alle Redner sprechen zum Vorsitzenden. 

3.5 Der Vorsitzende kann die Redezeit beschränken. Das Ende der Redezeit ist eine Minute vorher anzukündigen. 

4. Konstituierung  

4.1 Der Vorsitzende des Zentralausschusses eröffnet die Vollversammlung und stellt fest, ob sie ordnungsgemäss einberufen und zusammengetreten ist. Er leitet die Vollversammlung bis zur Wahl des Vorsitzenden und der beiden stellvertretenden

Vorsitzenden der Vollversammlung.

4.2 Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Zentralausschusses wählt die Vollversammlung zunächst mindestens zwei Stimmenzähler.

4.3 Die Vollversammlung wählt auf Vorschlag des Zentralausschusses während ihrer ersten Sitzung einen aus 5 Mitgliedern der Vollversammlung bestehenden Beglaubigungsausschuss.  Der Ausschuss konstituiert sich selbst.

4.4 Der Beglaubigungsausschuss prüft,

(a)
ob die zur Vollversammlung erschienenen Delegierten von ihren Mitgliedskirchen gemäss § 7 der Ausführungsbestimmungen ordnungsgemäss benannt worden sind;

(b)
welche Mitglieder des Zentralausschusses zur Vollversammlung erschienen sind;

(c)
welche anwesenden Berater, Beobachter und ggf. anderen Personen während der Vollversammlung das Rederecht haben.

4.5 Der Beglaubigungsausschuss berichtet der Vollversammlung spätestens am zweiten Tag das Ergebnis seiner Prüfungen und stellt fest, ob die Vollversammlung

beschlussfähig ist und wie viele Stimmen - vorbehaltlich einer evtl. Feststellung in einzelnen Plenarsitzungen ‑ für die Erreichung der einfachen und einer Zweidrittelmehrheit erforderlich sind.

4.6 Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn insgesamt mehr als die Hälfte der gemäss § 7(1) der Ausführungsbestimmungen festgelegten Zahl der Delegierten und der Mitglieder des Zentralausschusses anwesend ist.

4.7 Der Beglaubigungsausschuss sorgt dafür, dass die stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung ihre Abstimmungskarten erhalten.

4.8 Der Vorsitzende des Zentralausschusses legt der Vollversammlung die Vorschläge des Zentralausschusses für die Wahl des Vorsitzenden und der beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Vollversammlung vor. Die Kandidaten müssen Mitglieder der Vollversammlung sein. Einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden darf dem Zentralausschuss angehören.

4.9 Aus der Mitte der Vollversammlung können weitere Kandidaten für die genannten Ämter vorgeschlagen werden, wenn sie durch mindestens fünf Mitglieder der Vollversammlung unterstützt werden.

5.  Aufgaben des Vorsitzenden

5.1 Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Vollversammlung. Er hat insbesondere die folgenden Aufgaben:
(a)
Er sorgt für einen ordnungsgemässen und fairen Verlauf der Verhandlungen;

(b)
er eröffnet, unterbricht und schliesst die Sitzungen; 

(c)
er stellt die Beschlussfähigkeit fest;

(d)
er eröffnet und beschliesst die Aussprache zu jedem Tagesordnungspunkt; er bestimmt die Reihenfolge der Redner;

(e)
er erteilt und entzieht das Wort; er kann die Redezeit beschränken;

(f)
er bestimmt die Reihenfolge der Wahlen und Abstimmungen und gibt das Ergebnis bekannt.

5.2  Mit Ausnahme der Feststellung von Wahl‑ und Abstimmungsergebnissen und Entscheidungen "zur Geschäftsordnung" (gem. Nr. 6.9, 6.14 und 7.12) sind die Entscheidungen des Vorsitzenden endgültig.

5.3 Der Vorsitzende kann nur dann einen Antrag einbringen oder an der Diskussion teilnehmen, wenn er den Vorsitz vorher abgegeben hat. Er kann in diesem Fall den Vorsitz erst dann wieder übernehmen, wenn über den zur Diskussion stehenden Gegenstand entschieden worden ist.

5.4 Der Vorsitzende wird in der Leitung der Sitzung von einem der beiden stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Im Einzelfall bestimmt der Vorsitzende, welcher der beiden den Vorsitz übernehmen soll.

5.5 Um die Einhaltung der Geschäftsordnung zu gewährleisten, kann sich der Vorsitzende durch zwei Berater für Verfahrensfragen unterstützen lassen. Diese werden auf seinen Vorschlag hin durch die Vollversammlung gewählt.

6.  Aussprache und Beschlussfassung

6.1   Der Vorsitzende gibt zu jedem Tagesordnungspunkt Gelegenheit zur Aussprache.

6.2  Anträge kann jedes Mitglied der Vollversammlung einbringen.  Jeder Antrag muss durch mindestens ein zweites Mitglied der Vollversammlung unterstützt werden.

6.3 Jeder Antrag zur Tagesordnung ist dem Vorsitzenden schriftlich mit Angabe des Namens und der Kirchenzugehörigkeit zu übergeben. Der Antrag ist vor der entsprechenden Abstimmung zu verlesen.

6.4 Abänderungsanträge können unter den gleichen Voraussetzungen eingebracht werden.

6.5 Zu Beginn der Aussprache begründet der Antragsteller seinen Antrag. Er hat das Recht, sich am Schluss der Debatte zu seinem Antrag nochmals zu äussern.

6.6 Der Vorsitzende sorgt für Klarheit darüber, über welchen Antrag bzw. Änderungsantrag jeweils debattiert wird.

6.7 Wer zur Tagesordnung zu sprechen wünscht, reicht dem Vorsitzenden der Vollversammlung rechtzeitig eine Karte mit seinem Namen, der Kirchenzugehörigkeit und einem Stichwort über den Inhalt seines Votums ein.

6.8 Ein Mitglied der Vollversammlung kann jederzeit den Schluss einer Debatte zum Tagesordnungspunkt, zu einem bestimmten Antrag oder zu einem Abänderungsantrag beantragen, sofern er dann nicht einen anderen Redner unterbricht. Der Vorsitzende entscheidet nach eigenem Ermessen, wann er über diesen Antrag abstimmen lässt.

6.9 Über den Antrag auf Schluss der Debatte wird ohne Aussprache abgestimmt. Bei Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vollversammlung wird ggf. der vorliegende Antrag zur Tagesordnung (oder der Abänderungsantrag) unverzüglich und ohne weitere Debatte zur Abstimmung gebracht.

6.10 Ein Mitglied der Vollversammlung kann sich jederzeit "zur Geschäftsordnung" melden, wenn es der Meinung ist, dass diese nicht eingehalten wird. Der Vorsitzende fällt hierauf einen diesbezüglichen Entscheid. Wird er angezweifelt, so stimmt die Vollversammlung darüber ab, ob die Geschäftsordnung eingehalten worden ist oder nicht.

6.11 Ein Mitglied der Vollversammlung kann sich jederzeit "zum Verfahren" melden und den Vorsitzenden um eine Klarstellung des Verhandlungsgegenstandes bitten.

6.12 Wortmeldungen zu Nr. 6.8 bis 6.11 und 6.16 erfolgen durch Aufheben beider Hände.

6.13 Jedes Mitglied der Vollversammlung hat eine Stimme. Der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden sind ebenfalls stimmberechtigt.

6.14 Abstimmungen erfolgen in der Regel durch das Zeigen farbiger  Abstimmungskarten. Begehren mindestens 3 Mitglieder der Vollversammlung schriftliche, geheime Stimmabgabe, so ist diesem Begehren stattzugeben.

6.15 Über das Abstimmungsergebnis entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder der Vollversammlung ausser in den Füllen, in denen von der Verfassung, den Ausführungsbestimmungen oder dieser Geschäftsordnung eine qualifizierte Mehrheit verlangt wird. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen haben keinen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis.

6.16 Wird die Feststellung des Vorsitzenden über ein Abstimmungsergebnis durch ein Mitglied der Vollversammlung in Zweifel gezogen, ist sofort darüber abzustimmen, ob die Abstimmung wiederholt werden soll.

7. Wahlen

7.1 In einer ihrer ersten Sitzungen wählt die Vollversammlung auf Vorschlag des Zentralausschusses unter Beachtung von § 5 der Ausführungsbestimmungen aus ihren Mitgliedern einen aus 11 Personen bestehenden Nominierungsausschuss. Der Nominierungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und den Sekretär. Der Nominierungsausschuss ist in seinen Entscheidungen an keinerlei Vorschläge oder Empfehlungen gebunden.

7.2 Der Nominierungsausschuss schlägt der Vollversammlung die Mitglieder folgender Ausschüsse zur Wahl vor:
(a)
des Zentralausschusses gemäss § 8(2)1 der Ausführungsbestimmungen;

(b)
des Weisungsausschusses für Grundsatzfragen der Vollversammlung;

(c)
des Finanzausschusses der Vollversammlung; 

(d)
weiterer Ausschüsse der Vollversammlung gemäss Nr. 8.12. 

Wählbar in die unter (b) bis (d) genannten Ausschüsse sind die Mitglieder der Vollversammlung.

7.3 Bei seinen Vorschlägen soll der Nominierungsausschuss die Bestimmungen von § 5 der Ausführungsbestimmungen beachten und darauf sehen, dass ‑ soweit die Zusammensetzung der Vollversammlung dies ermöglicht – jeweils mindestens 40% Frauen und 40% Männer sowie jeweils mindestens 20% der Kandidaten unter 30 Jahre alt sind. Die Vorschläge dürfen keine Namen von Mitgliedern des Nominierungsausschusses enthalten.

7.4 Gleichzeitig mit der Wahl des Nominierungsausschusses beschliesst die Vollversammlung auf Vorschlag des Zentralausschusses, wie viele Mitglieder die zu wählenden Ausschüsse haben sollen, soweit dies nicht bereits geregelt ist.

7.5 Der Nominierungsausschuss legt der Vollversammlung für jeden zu wählenden Ausschuss eine Liste mit so vielen Namen vor, wie der Ausschuss Mitglieder zählen soll. Neben den Namen sind jeweils die Kriterien gemäss § 5 der Ausführungsbestimmungen zu nennen.

7.6 Von den Mitgliedern der Vollversammlung können innerhalb von zwei Stunden, bei der Wahl des Zentralausschusses innerhalb von 24 Stunden nach Vorlage der Liste durch den Nominierungsausschuss Gegenkandidaten für einzelne Personen in der Vorschlagsliste des Nominierungsausschusses schriftlich vorgeschlagen werden. Diese Vorschläge müssen von mindestens 10 Mitgliedern der Vollversammlung unterschrieben sein: Die Gegenkandidaten müssen derselben Konfession angehören und aus derselben Region Europas kommen wie der herausgeforderte Kandidat.

7.7 Der Vorsitzende der Vollversammlung gibt bekannt, ob die vorgeschlagenen Personen wahlfähig und zu ihrer Kandidatur bereit sind.

7.8 Die Vollversammlung entscheidet zunächst einzeln in offener Abstimmung, ob die vom Nominierungsausschuss vorgeschlagenen Personen in der Vorschlagsliste

bleiben oder an ihrer Stelle der aus der Mitte der Vollversammlung vorgeschlagene Gegenkandidat auf die Liste gesetzt werden soll.

7.9 Nachdem auf diese Weise die Vorschlagsliste des Nominierungsausschusses verändert oder bestätigt worden ist, wird über sie als Ganzes gemäss § 6 der Ausführungsbestimmungen abgestimmt. Sind mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen "Ja"‑Stimmen, so sind alle in der Vorschlagsliste genannten Personen gewählt. Bei schriftlicher, geheimer Abstimmung muss der Stimmzettel die Möglichkeit geben, "Ja" oder "Nein" anzukreuzen. Stimmzettel, auf denen nichts angekreuzt ist, gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, die Bemerkungen enthalten, sind ungültig.

7.10 Wenn die Vorschlagsliste als Ganze nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat, so wird jede in ihr genannte Person einzeln erneut zur Wahl gestellt. Gewählt sind diejenigen Personen, welche mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen. 

Bei schriftlicher, geheimer Abstimmung darf jedes Mitglied der Vollversammlung nicht mehr als ein Kreuz bei jedem von ihm gewählten Kandidaten machen. Stimmzettel, auf denen mehr als ein Kreuz bei einem Namen gemacht ist oder auf denen Namen hinzugefügt wurden oder die Bemerkungen enthalten, sind ungültig. Stimmzettel, auf denen kein Name angekreuzt worden ist, gelten als Stimmenthaltung.

7.11 Anstelle der nicht gewählten Personen stellt der Nominierungsausschuss unter Beachtung von Nr. 7.3 eine neue Vorschlagsliste auf, die andere Personen enthalten muss. Das weitere Verfahren verläuft entsprechend Nr. 7.5 bis 7.10 usw., bis die Zahl der für den betreffenden Ausschuss bestimmten Mitglieder gewählt ist.

7.12 Der Vorsitzende der Vollversammlung gibt nach jedem schriftlichen und geheimen Wahlgang die Zahlen der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen und die entweder für eine Vorschlagsliste als ganze oder auf jeden einzelnen Kandidaten entfallenen "Ja"‑ und "Nein"-Stimmen sowie ggf. die Zahl der Stimmenthaltungen bekannt.

7.13 Nach der Beendigung der Wahl eines Ausschusses fragt der Vorsitzende der Vollversammlung die anwesenden Gewählten gemeinsam, ob sie ihre Wahl annehmen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, stellt er fest, dass damit der betreffende Ausschuss gewählt ist.

7.14 Der Nominierungsausschuss ist zuständig für alle weiteren Nominierungen für Wahlen in der Vollversammlung, soweit die Ausführungsbestimmungen oder diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen oder der Lenkungsausschuss im Einzelfall nichts anderes entscheidet.

8. Tagungsausschüsse

8.1 In jeder ordentlichen Tagung der Vollversammlung amtieren ausser dem Beglaubigungsausschuss und dem Nominierungsausschuss mindestens die folgenden Ausschüsse:

(a) der Lenkungsausschuss; 

(b) der Finanzausschuss;

(c)   der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen.

8.2 Die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden der Vollversammlung, des Zentralausschusses, des Planungsausschusses und des örtlichen Vorbereitungsausschusses der Vollversammlung sowie der Generalsekretär und die beiden Berater für Verfahrensfragen bilden für die Dauer der Vollversammlung den Lenkungsausschuss.

8.3 Der Lenkungsausschuss unterstützt den Vorsitzenden in der Durchführung der Vollversammlung. Erklärungen und Empfehlungen an die Mitgliedskirchen gemäss Artikel 5(3)5 der Verfassung sind ihm spätestens 24 Stunden vor der Abstimmung schriftlich zu unterbreiten. Der Lenkungsausschuss gibt sie der Vollversammlung so bald wie möglich bekannt.

8.4 Die Vollversammlung wählt für die Dauer ihrer Tagung aus ihrer Mitte 15 Mitglieder, die zusammen mit dem Haushaltsausschuss des Zentralausschusses den Finanzausschuss der Vollversammlung bilden.

8.5 Der Finanzausschuss berät die finanzielle Situation der Konferenz und legt der Vollversammlung einen Entwurf des Finanzplans gemäss Artikel 5(3)4 der Verfassung vor.  Der Entwurf muss der Vollversammlung mindestens 24 Stunden vor der entsprechenden Beschlussfassung unterbreitet werden.

8.6 Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte 20 Mitglieder in den Weisungsausschuss für Grundsatzfragen.

8.7 Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen berät die Berichte des Zentralausschusses und des Generalsekretärs. Sofern hierfür kein besonderer Ausschuss eingesetzt wird, berät der Ausschuss ausserdem ggf. ein vom Zentralausschuss gemäss Artikel 5(3)1 der Verfassung. benanntes Generalthema und ggf. Entwürfe für Erklärungen der Konferenz und Empfehlungen an die Mitgliedskirchen nach Artikel 5(3)5 der Verfassung.

8.8 Zur Vorbereitung bzw. Unterstützung des für die Beratung eines Generalthemas zuständigen Ausschusses kann der Lenkungsausschuss Arbeitsgruppen oder Sektionen bilden. Die Mitarbeit steht den Mitgliedern der Vollversammlung, dem unter Nr. 3.1(c) genannten Personenkreis und anderen vom Zentralausschuss bestimmten Kategorien von Teilnehmern offen.

8.9 Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen unterbreitet der Vollversammlung Vorschläge für die Weiterarbeit der Konferenz. Er legt der Vollversammlung Vorschläge für Weisungen gemäss Artikel 5(3)3 der Verfassung vor.

8.10 Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen berät ggf. Anträge zur Änderung der Ausführungsbestimmungen zur Verfassung oder der Geschäftsordnung der Vollversammlung, sofern nicht ein besonderer Ausschuss dafür eingesetzt wird.

8.11 Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen unterbreitet seine Vorschläge der Vollversammlung mindestens 24 Stunden vor der entsprechenden Abstimmung. 

8.12 Die Vollversammlung kann zur festlichen Gestaltung ihrer Gemeinschaft (Feiern, Gebete, kulturelle Veranstaltungen etc.) und zur Behandlung der Tagesordnungspunkte weitere Ausschüsse einsetzen. Vorschlüge zur Beschlussfassung müssen der Vollversammlung jeweils mindestens 24 Stunden vorher vorgelegt werden.

8.13 Die Tagungsausschüsse mit Ausnahme der unter Nr. 8.8 genannten Arbeitsgruppen oder Sektionen konstituieren sich selbst.

8.14 Die Mitglieder des Lenkungsausschusses haben das Recht, an den Sitzungen des Finanzausschusses, des Weisungsausschusses für Grundsatzfragen und weiterer von der Vollversammlung gemäss Nr. 8.12 eingesetzter Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen.

8.15 Die unter Nr. 8.2 bis 8.12 genannten Tagungsausschüsse können beschliessen, einzelne an der Vollversammlung teilnehmende Berater, Beobachter und andere Personen mit Rederecht gemäss Nr. 3.1 zu ihren Sitzungen mit beratender Stimme einzuladen und Mitarbeiter/innen des Generalsekretariates im Einvernehmen mit dem Generalsekretär zur Unterstützung ihrer Arbeit hinzuziehen.   

8.16 Der Beglaubigungsausschuss und der Nominierungsausschuss können den Generalsekretär bitten, an ihren Sitzungen mit beratender Stimme zeitweilig teilzunehmen.

9. Sekretariat und Protokoll

9.1 Der Generalsekretär ist für die Protokollierung der Verhandlungen der Vollversammlung verantwortlich.

9.2 Er fertigt den Wortlaut der von der Vollversammlung gefassten Beschlüsse, Erklärungen und Empfehlungen und der Wahlergebnisse nach Beendigung der Vollversammlung unverzüglich aus.  Sie werden vom Vorsitzenden der Vollversammlung unterschrieben und den Mitgliedskirchen der Konferenz sowie den Mitgliedern der Vollversammlung zugesandt.

9.3 Der Generalsekretär erstellt den Berichtsband über die Vollversammlung, der die wesentlichen Elemente der Aussprache zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten enthält, und stellt ihn dem gleichen Empfängerkreis zu.

� Im weiteren Text ist um der grösseren sprachlichen Klarheit willen nur die männliche Form der verschiedenen Ämter gebraucht.  Dabei wird als selbstverständlich vorausgesetzt, dass jedes dieser Ämter von einer Frau oder einem Mann wahrgenommen werden kann.
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